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Das Amtsblatt der Stadt Coswig (Anhalt) 

Elbe-Fläming-Kurier
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Bereitschaftsdienste Elbe-Fläming-Kurier
(für diese Angaben übernimmt die Redaktion keine Gewähr!)

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
Notdienst für Coswig (Anhalt) und Ortschaften:
Der Bereitschaftsdienst ist an den folgenden Tagen in der 
Zeit von 9.00 - 11.00 Uhr in der eigenen Praxis erreichbar.

02.03. – 
03.03.2024

Herr ZA Schiller Am Güterbahnhof 12
06869 Coswig (Anhalt)
Tel.: 034903 62284

09.03. – 
10.03.2024

Herr ZA A. Clement Porsestr. 1
06862 Dessau-Roßlau
Tel.: 034901 82822

Stadtwerke Coswig (Anhalt)
Bei Störungen oder Havarien im Zuständigkeitsbereich der 
Stadtwerke Coswig (Anhalt) für die Trinkwasserversorgung 
innerhalb der Stadt Coswig (Anhalt) und den Ortschaften 
Zieko, Düben, Buko, Klieken mit Ortsteil Buro sowie 
bei Störungen oder Havarien bei der Wärmeversorgung 
im Wohngebiet Beethovenring und im kommunalen Be-
reich der Stadt Coswig (Anhalt) kann werktags in der Zeit 
von 16:00 bis 07:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen die 
Integrierte Leitstelle des Landkreises Wittenberg unter der 
Tel.-Nr.: 03491 19222 informiert werden.
Die Integrierte Leitstelle Wittenberg ist hierbei nicht für die 
Beseitigung der jeweiligen Störung oder Havarie verant-
wortlich!
Grundsätzlich sind bei Störungen oder Havarien im Bereich 
der Strom-, Wasserver- und -entsorgung, Telekommunika-
tion sowie der Wärmeversorgung, die jeweiligen Anbieter/
Leistungserbringer zu informieren. Die dazu notwendigen Er-
reichbarkeiten können aus der Abrechnung sowie den Liefer-/
Leistungsverträgen oder dem Internet entnommen werden.

Abwasserverband Coswig (Anhalt)
Bei Stör- und Havarie fällen der Abwasserentsorgung im 
Verbandsgebiet Coswig (Anhalt), (Stadt Coswig (Anhalt), 
Ortsteile der Stadt Coswig Zieko, Buko, Cobbelsdorf/Pülzig, 
Düben, Klieken/Buro, Köselitz, Möllensdorf,Senst, Wörpen/
Wahlsdorf sowie Lutherstadt Wittenberg mit dem Ortsteil 
Griebo) ist zu den Geschäftszeiten – Montag bis Donners-
tag von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von 07.30 Uhr 
bis 14.30 Uhr der Abwasserverband Coswig (Anhalt) unter 
der Ruf-Nr. 034903 5230 und in den übrigen Zeiten sowie 
an Sonn- und Feiertagen der Bereitschaftsdienst des Ab-
wasserverbandes Coswig (Anhalt) unter der Tel.-Nr.: 0173 
3858479 erreichbar.

Ärztlicher Notdienst
Die ärztliche Notversorgung der Orte und Ortsteile der 
Stadt Coswig (Anhalt):
Die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung können Sie 
bei dringender ärztlicher Hilfe unter der bundesweite Ruf-
nummer 116 117 anwählen.

Stadt Coswig (Anhalt)
Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzeiten des 
Ordnungsamtes der Stadt Coswig (Anhalt) prinzipiell die 
Integrierte Leitstelle des Landkreises Wittenberg unter der 
Tel.-Nr.: 03491 19222 zu informieren.

REMONDIS GmbH & Co. KG  
(Region Nord – Klieken An der B 187)
Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Do., Fr. 08:00 – 17:00Uhr
Di. 08:00 – 18:00 Uhr
jeden 2. und 4. Samstag im Monat 9 bis 12 Uhr
Tel.: 034903 5150

Aus infektionshygienischen Gründen sind längere Wartezei-
ten durch eingeschränkte Kapazitäten und umzusetzende 
Abstandsregelungen einzuplanen.

Bereitschaft Heidewasserwasser GmbH
Bereitschaftsdienst
Trinkwasser: 039207 95090
Abwasser: Zerbst -> 03923 610444

Möckern -> 039221 60937

Beerdigungsinstitute
Antea Bestattungen
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Tel.: 034903 62293
Coswig (Anhalt), Wittenberger Str. 73 (Eingang Friedhof)

Beerdigungsinstitut Kossack
Tag und Nacht dienstbereit, auch an Sonn- und Feiertagen
Roßlau, Berliner Straße 44, Tel.: 034901 8950
Coswig (Anhalt), Wittenberger Str. 53, Tel.: 034903 62996

Spruch der Woche
„Halte niemals mit einer Hand  

die Vergangenheit fest.  
Du brauchst beide Hände für die Zukunft“

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Donnerstag, dem 14. März 2024

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Freitag, den 1. März 2024

Annahmeschluss für Anzeigen:
Dienstag, der 5. März 2024, 9.00 Uhr
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• Öffentliche Bekanntmachung Stadt Coswig (Anhalt)
Bekanntmachung des Namens und der Anschrift des Wahlleiters und des stellvertretenden Wahlleiters 
der Stadt Coswig (Anhalt) für die Kommunalwahlen in der Stadt Coswig (Anhalt) und seiner Ortschaften Seite 3

• Öffentliche Bekanntmachung Stadt Coswig (Anhalt)
Die 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses findet am Dienstag, den 05.03.2024, 17:00 Uhr, 
im Ratssaal, Am Markt 1 statt Seite 4

• Öffentliche Bekanntmachung
über die Auslegung und Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben 
Maßnahmenkomplex Wiesenburg-Medewitz-Roßlau (MNK-WMR)
Planfeststellungsabschnitt 2: Medewitz - Roßlau
(Geschäftszeichen: 631ppw/010-2023#008) Seite 4

• Öffentliche Bekanntmachung Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Försten (ALFF) Anhalt
Bodenordnungsverfahren Gödnitz Seite 5

• Öffentliche Bekanntmachung Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt (LVermGeo)
Mitteilung der Aktualisierung beschreibender Angaben des Liegenschaftskatasters Seite 7

Inhaltsverzeichnis der amtlichen Bekanntmachungen

Bekanntmachung des Namens und der Anschrift  
des Wahlleiters und des stellvertretenden Wahlleiters  
der Stadt Coswig (Anhalt) für die Kommunalwahlen  
in der Stadt Coswig (Anhalt) und seiner Ortschaften
Gemäß § 3 Abs. 1 Kommunalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA) vom 
24. Februar 1994 (GVBl. LSA S. 338, 435), letzte berücksichtigte Änderung: zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 23. September 2023 (GVBl. LSA S. 501), gebe ich den Namen und 
die Anschrift des Wahlleiters und seines Stellvertreters für die Kommunalwahlen in der Stadt 
Coswig (Anhalt) und seiner Ortschaften am 09. Juni 2024 bekannt:

Funktion Name Anschrift

Wahlleiter Michael Kaatz Stadt Coswig (Anhalt)
Am Markt 1
06869 Coswig (Anhalt)

Stellvertretender Wahlleiter Kai Schleier Stadt Coswig (Anhalt)
Am Markt 1
06869 Coswig (Anhalt)

Kaatz
Stadtwahlleiter
(im Original unterschrieben)
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Bekanntmachung
Die 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses findet

am Dienstag, den 05.03.2024, 17:00 Uhr,
im Ratssaal, Am Markt 1,

statt.

Die Tagesordnung zur Sitzung sehen Sie auf der Homepage der Stadt Coswig (Anhalt) unter 
https://www.coswig-anhalt.info/sessionnet/buergerinfo/info.php sowie im Schaukasten am Rathaus der 
Stadt Coswig (Anhalt), Am Markt 1.

A. Clauß
Bürgermeister

Bekanntmachung

über die Auslegung und Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Planfeststellungsverfahren  
für das Bauvorhaben Maßnahmenkomplex Wiesenburg-Medewitz-Roßlau (MNK-WMR) 
Planfeststellungsabschnitt 2: Medewitz - Roßlau (Geschäftszeichen: 631ppw/010-2023#008)
Das Vorhaben beinhaltet die Erneuerung und bauliche Ände-
rung der Bahnstrecke 6414 beginnend am km 7,590 und endet 
am km 24,922 mit Anschluss an das Projekt Knoten Roßlau, mit 
dem Ziel der Fahrzeitreduzierung bei gleichzeitiger Modernisie-
rung der Eisenbahninfrastruktur. Die Gleisanlagen werden für 
eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h ertüchtigt. Im Zuge 
dessen wird auch die Eisenbahnüberführung „Schleesenweg“ 
über der L 120 beim Bahn-km 9,600 der Strecke 6414 abgebro-
chen und neu errichtet.
Das Eisenbahn-Bundesamt führt auf Antrag der DB InfraGO AG 
(Vorhabenträgerin), vom 15.03.2023 für das genannte Bauvor-
haben das Anhörungsverfahren nach § 73 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG) in Verbindung mit § 18 Allgemeines Eisen-
bahngesetz (AEG) durch. Für das Bauvorhaben einschließlich 
der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men werden Grundstücke in den Städten bzw. Gemeinden 
Coswig (Anhalt), Dessau-Roßlau und Zerbst (Anhalt) bean-
sprucht. Für das Vorhaben wurde mit verfahrensleitender Ver-
fügung vom 07.02.2024 festgestellt, dass nach §§ 5 ff. Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Die Vorhabenträgerin hat die entscheidungserheblichen Unter-
lagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vorgelegt. 
Das sind insbesondere folgende Unterlagen:

- Erläuterungsbericht, Planunterlage Nr. 1
- Landschaftspflegerischer Begleitplan, einschließlich des Er-

läuterungsberichts, des Bestands- und Konfliktplans sowie 
des Maßnahmenplans, Planunterlage Nr. 14

- UVP-Bericht, Planunterlage Nr. 13
- FFH-Verträglichkeitsprüfung, Planunterlage Nr. 15
- Artenschutzfachbeitrag, Planunterlage Nr. 16
- Hydraulische Berechnungen, Planunterlage Nr. 17
- Untersuchungen zu Schall und Erschütterungen, Planunter-

lage Nr. 19
- Geotechnischer Bericht/Baugrundgutachten, Planunterlage 

Nr. 20
- Unterlage zur Hydrogeologie und Wasserwirtschaft, ein-

schließlich des Erläuterungsberichts und der dazugehörigen 
Pläne, Planunterlage Nr. 18

- Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept, Planunterla-
ge Nr. 21

- Brand- und Katastrophenschutz, Planunterlage Nr. 22
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) mit den entschei-
dungserheblichen Unterlagen liegt in der Zeit vom 07.03.2024 
bis einschließlich 08.04.2024 (einen Monat) in der Stadtver-
waltung Coswig (Anhalt) – Bau- und Ordnungsamt – Bereich 
Bauverwaltung im Amtshaus, 1. OG (Adresse: Am Markt 13 in 

06869 Coswig (Anhalt)), Zimmer 207 während der folgenden 
Zeiten

am Dienstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
von 14:00 bis 18:00 Uhr

am Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und 
von 14:00 bis 16:00 Uhr

am Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Zeitgleich werden diese Bekanntmachung und die zur Einsicht 
ausgelegten Planunterlagen auch auf der Internetseite des Ei-
senbahn-Bundesamtes https://www.eba.bund.de/anhoerung 
zugänglich gemacht.
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-

den, kann gemäß § 21 Abs. 2 und 5 UVPG bis einen Mo-
nat nach Ablauf der Auslegungsfrist - bis einschließlich 
08.05.2024 - beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle 
Halle, Ernst-Kamieth-Str. 5, 06112 Halle (Saale), oder bei 
der oben genannten Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen 
gegen den Plan erheben.
Nach Ablauf der genannten Frist sind Einwendungen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, 
ausgeschlossen (§ 18 Abs. 1 Satz 3 AEG in Verbindung mit 
§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). Einwendungen und Stellung-
nahmen der Vereinigungen sind nach Ablauf dieser Frist 
ebenfalls ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG). Der 
Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Vorhaben, 
für die eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht, auf das Verwaltungsverfahren.
Es wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestäti-
gung erfolgt.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Be-
nachrichtigung der anerkannten Vereinigungen nach § 73 
Abs. 4 Satz 5 VwVfG von der Auslegung des Plans.

3. Das Eisenbahn-Bundesamt kann auf eine Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Einwendungen und der rechtzeitig 
abgebebenen Stellungnahmen verzichten (§ 18a Nr. 1 AEG). 
Weiterhin kann das Eisenbahn-Bundesamt anstelle einer 
mündlichen Erörterung eine Online-Konsultation durchfüh-
ren (§ 5 Abs. 1, 2 PlanSiG). Findet ein Erörterungstermin 
oder eine Online-Konsultation statt, werden diese ortsüb-
lich und auf der Internetseite des Eisenbahn-Bundesamtes 
bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind 
mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können 
diese durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
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Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. 
Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen, die zu den Akten des Eisenbahn-Bundes-
amtes zu geben ist. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in 
dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des 
Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin ist 
nicht öffentlich.

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 
von Einwendungen oder Abgabe von Stellungnahmen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der 
Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, 
werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch das Eisen-
bahn-Bundesamt entschieden. Die Zustellung der Ent-
scheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender 
und anerkannten Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 
VwVfG kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen 
sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Ver-
änderungssperre nach § 19 Abs. 1 AEG in Kraft. Darüber 
hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin 
ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen 
zu (§ 19 Abs. 3 AEG).

8. Da für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, wird darauf hin-
gewiesen, dass die ausgelegten Planunterlagen die nach 
§ 19 Abs. 2 UVPG notwendigen Angaben enthalten und 
dass die Auslegung der Planunterlagen auch der Beteili-
gung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gemäß § 18 UVPG dient.

9. Nähere Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungs-
verfahren siehe unter https://www.eba.bund.de/daten-
schutzhinweise.

10. Diese Bekanntmachung sowie die zur Einsicht ausgeleg-
ten Planunterlagen werden zeitgleich mit der Auslegung 
der Unterlagen in den Gemeinden auch im UVP-Portal ht-
tps://www.uvp-portal.de zugänglich gemacht.

15.02.2024

A. Clauß
(im Original unterzeichnet)

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung  Dessau-Roßlau, 06.02.2024
und Forsten (ALFF) Anhalt
Kühnauer Str. 161
06846 Dessau-Roßlau

Bodenordnungsverfahren Gödnitz
Verf.-Nr.: 614 40-AZE-09/95
Landkreis: Anhalt-Bitterfeld

Öffentliche Bekanntmachung 
Überleitungsbestimmungen

zum Übergang von Besitz und Nutzung 
im Bodenordnungsverfahren Gödnitz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld

gemäß § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i. V. m. § 62 Abs.2 und § 66 Abs. 1 und 2 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) zur Ausführungsanordnung vom 17.04.2023

Inhalt:
1. Allgemeine Bestimmungen
2. Übergang der Landabfindungen
3. Beregnungsbrunnen, artesische Brunnen und Schächte
4. Bauliche Anlagen, Weideschuppen, Tränkanlagen, Einfrie-

dungen, Mieten usw.
5. Übernahme sonstiger Grundstücksbestandteile
6. Düngezustand
7. Ordnung der Pachtverträge und des Nießbrauchs
8. Besondere Hinweise
9. Rechtsnachfolge
10. Zwangsverfahren
11. Rechtsbehelfsbelehrung

1. Allgemeine Bestimmungen
Diese Bestimmungen regeln den tatsächlichen Besitz- und 
Nutzungsübergang an den neuen landwirtschaftlich be-
wirtschafteten Grundstücken des Bodenordnungsgebie-
tes Gödnitz. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde 
hierzu gehört und hat den Bestimmungen zugestimmt.

Diese Bestimmungen können - soweit sie nicht auf Geset-
zesvorschriften beruhen oder bestimmte Fristen für die Ein-
reichung von Anträgen an das ALFF Anhalt angehen - durch 
abweichende Vereinbarungen unter den Beteiligten, na-
mentlich zwischen Planempfänger und Vorbesitzern, er-

setzt werden. Eine diesbezügliche andere Regelung wird vom 
ALFF nicht beaufsichtigt.
Die jeweils geltenden Regelungen der Agrarförderung 
sind zu beachten.
Das ALFF kann in begründeten Fällen von Amts wegen Aus-
nahmen von den Bestimmungen anordnen, insbesondere die 
darin festgesetzten Fristen ändern.

2. Übergang der Landabfindungen
a) Der Vorbesitzer hat die Flächen, die einem anderen 

zugewiesen werden, in ordnungsgemäßem Zustand 
zu übergeben. Die neuen Besitzer treten in den Besitz 
ihrer Landabfindungen ein, sobald die darauf stehen-
den Früchte der früheren Besitzer abgefahren sind. 
Als spätester Zeitpunkt für die Übergabe der mit 
Früchten bestandenen oder stillgelegten Flächen bzw. 
der Räumung der Flächen werden folgende Tage be-
stimmt:

l. für Getreide / Raps 01.10.2024
ll. für die restlichen Ackerflächen 15.11.2024

(Rüben, Kartoffeln, Mais, 
Futterzwischenfrüchte)

lll. für Grünland 01.10.2024
IV. aus der Bewirtschaftung genommene 

Flächen 01.10.2024
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rechtigten bzw. Pächters von den alten Flurstücken auf die Ab-
findungsflächen über.
Auf dieser Grundlage sind die Pachtverhältnisse zwischen dem 
Pächter und dem Verpächter zu regeln.
Einigen sich beide nicht, so entscheidet das ALFF Anhalt nach 
Maßgabe der §§ 69, 70, 71 FlurbG.

8. Besondere Hinweise
Ferner werden die Nutzungsberechtigten darauf hingewiesen, dass
1. die bei der Vermessung gesetzten Vermessungs- und Grenz-

marken, Pfähle, Stangen und sonstige Grenzmarken gemäß 
§ 5 des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes vom 
15.09.2004 des Landes Sachsen- Anhalt (VermGeoG LSA) 
unter gesetzlichem Schutz stehen. Die unbefugte Vernich-
tung, Beschädigung, Veränderung, Beseitigung oder Gefähr-
dung der Grenz- Vermessungs- und Sichtmarken kann gemäß 
§ 22 VermGeoG LSA mit einer Geldbuße geahndet werden.
Die Wiederherstellungskosten sind von dem Schadensver-
ursacher zu tragen.

2. jede Beschädigung der Wege und Gewässer und der An-
lagen wird bei vorsätzlicher Begehung als Straftat, in allen 
anderen Fällen als Ordnungswidrigkeit geahndet.

3. das Wenden mit Wirtschaftsgeräten zur Bewirtschaftung 
der angrenzenden Flächen auf den Wegen nicht zulässig 
ist. Desgleichen sind Fahrzeuge und Geräte so abzustel-
len, dass eine Durchfahrt möglich ist.

4. in allen sich aus den Überleitungsbestimmungen ergeben-
den Zweifelsfällen das ALFF Anhalt entscheidet.

9. Rechtsnachfolge
Im Falle der Veräußerung von Grundstücken tritt der Erwerber 
gemäß §15 FlurbG in die Rechtsposition des Veräußerers ein. 
Er muss das bisher durchgeführte Verfahren, gegen sich gelten 
lassen. Der Veräußerer hat den Erwerber auf alle sich aus den 
vorstehenden Überleitungsbestimmungen ergebenden Ver-
pflichtungen hinzuweisen.

10. Zwangsverfahren
Die Flurneuordnungsbehörde kann für jeden Fall der Zuwider-
handlung gegen die Überleitungsbestimmungen gem. § 137 
FlurbG die nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz zuläs-
sigen Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme oder unmit-
telbarer Zwang) anwenden, um im Interesse aller Teilnehmer 
und im öffentlichen Interesse die Einhaltung dieser Überlei-
tungsbestimmungen durchzusetzen.

11. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Überleitungsbestimmungen kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt, Kühnauer Stra-
ße 161, 06846 Dessau-Roßlau erhoben werden.

Im Auftrag

gez. Lehmann

Datenschutzrechtliche Hinweise
Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz/ Flurbereinigungsgesetz verarbeiten 
wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten nach 
Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung. Weitergehende 
Informationen finden Sie unter:
https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/
Alternativ können Sie auch das ALFF Anhalt zur weiteren Infor-
mationserlangung kontaktieren: Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten Anhalt (ALFF Anhalt)
Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 6506 -0
Telefax: +49 340 6506 -601
E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de
Bei datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich auch 
direkt an den Datenschutzbeauftragten des Amtes wenden:
E-Mail: Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@alff.mule.sach-
sen-anhalt.de

Die Aberntung der Grundstücke muss am Vorabend des Über-
gabetages beendet sein, wobei Rübenblatt in gehäckseltem 
oder flächenmäßig ausgebreitetem Zustand als geräumt gilt.
Flächen, die mit Getreide bestanden waren, sind als Stoppel-
feld ordnungsgemäß zu übergeben. Bisher stillgelegte Flächen 
sind nach Durchführen der Mindesttätigkeit ab dem 01.10.2024 
zu übergeben.
An dem darauffolgenden Tage kann der Empfänger der Flächen 
mit deren Bestellungen beginnen.
Die Ernte von Obstbäumen und Beerensträuchern steht dem bis-
her Berechtigten zu. Sie ist bis spätestens 15.11.2024 einzuholen.

b) Der bisherige Besitzer hat hinsichtlich der Nutzung der Flä-
chen folgende Bestimmungen einzuhalten:
1. Er darf keinen Mutterboden von diesen Flächen ab-

fahren. Erfolgt es trotzdem, so hat er dem Empfänger 
der Flächen den entstehenden Schaden zu ersetzen.

2. Bäume, Hecken und sonstige Naturanlagen sind 
grundsätzlich im alten Bestand zu erhalten, auch 
soweit sie nicht nach den Bestimmungen des Natur-
schutzgesetzes unter Schutz gestellt sind

c) Der neue Besitzer kann die zugewiesenen Flächen ab 
Übergabestichtag uneingeschränkt nutzen.
1. Die noch nicht abgeräumten Reste der Pflanzen gehen auf 

ihn über oder können nach Rücksprache mit dem ALFF 
Anhalt auf Kosten des Vorbesitzers fortgeschafft werden.

2. Holzungen, Feldgehölze, einzelnstehende Bäume, He-
cken und Sträucher, deren Erhaltung aus Gründen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege oder aus 
anderen Gründen geboten ist, hat der Empfänger der 
Landabfindung zu übernehmen.

3. Bei Auftritt oder Verdacht auf ungewöhnliche Umstän-
de, wie Nematoden, starker Verunkrautungen usw. ist 
das ALFF Anhalt unverzüglich, spätestens aber zum 
31.12.2024 zu informieren.

3. Beregnungsbrunnen, artesische Brunnen und Schächte
Vorhandene Brunnen und Schächte hat der Empfänger der 
Landabfindung entschädigungslos zu übernehmen.

4. Bauliche Anlagen, Weideschuppen, Tränkanlagen, Ein-
friedungen, Mieten usw.
1. Sollen bauliche Anlagen, Weideschuppen, Tränkanlagen, 

Einfriedungen usw. nicht auf den Empfänger übergehen, 
müssen diese bis zum Übergabestichtag 01.10.2024 durch 
den Vorbesitzer entfernt werden. Andernfalls gehen sie 
entschädigungslos auf den Zuteilungsempfänger über 
oder werden auf Kosten des Vorbesitzers entfernt.

2. Für das Umsetzen von Zäunen wird keine Entschädigung 
gewährt.

3. Auf den Grundstücken angefahrene Mist-, Erd- bzw. Schutt-
haufen sowie Silagemieten müssen bis zum Übergabestich-
tag 01.10.2024 vom Vorbesitzer abgefahren werden.

5. Übernahme sonstiger Grundstücksbestandteile
Bodendenkmale und Landschaftsbestandteile, die aus Grün-
den des Denkmalschutzes, des Naturschutzes, der Land-
schaftspflege oder aus anderen Gründen zu erhalten sind, 
haben die Empfänger der Landabfindung zu übernehmen. Die 
Übernahmeverpflichtung beruht auf § 50 Abs. 1 FlurbG.
Sie dürfen weder beeinträchtigt, beschädigt noch beseitigt werden. 
Die hierfür geltenden Schutzbestimmungen bleiben unberührt.

6. Düngezustand
Für bereits ausgebrachten Dünger wird keine Entschädigung 
gewährt. Die Ausbringung von Gülle, Klärschlamm oder Dünger 
auf abzugebenden Flächen nach der Aberntung bzw. dem letz-
ten Schnitt durch den bisherigen Bewirtschafter ist untersagt.

7. Ordnung der Pachtverträge und des Nießbrauchs
Bestehende Nießbrauch- und Pachtverhältnisse werden durch 
das Bodenordnungsverfahren nicht aufgehoben. Jedoch ge-
hen die Nutzungs- und Pachtansprüche des Nießbrauchbe-
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Vereint Coswig (Anhalt) erleben!

Liebe Coswigerinnen und Coswiger,

2023 war ein beispielloses Jahr. Unser Fest „VEREINt CoSwig (Anhalt) erLEBEN“ hat uns erneut mehr 
als nur vereint - ob Einwohner, Vereine oder Geschäftsleute. Gemeinsam haben wir gelacht, gelernt, 
gefeiert und uns vergewissert, dass unsere Stadt ein ganz besonderer Ort ist. Dies wäre ohne die 
großzügige Unterstützung ansässiger Unternehmen, der Vereine und engagierten Einzelpersonen 
nicht möglich gewesen! Aus Ihren Zuwendungen konnten z.B. Bühne, Veranstaltungstechnik, Security 
und Toilettenanlagen für die verschiedenen Veranstaltungen bezahlt werden.

Auch in diesem Jahr benötigen wir dieses große Engagement, um das kulturelle Leben in der Stadt am Laufen zu halten. Trotz sehr 
begrenzter Haushaltsmittel soll es in diesem Jahr wieder verschiedene Veranstaltungen geben: z.B. das große Vereinsfest, einen 
Seniorentag, die Lesenacht, den Martinstagumzug, den Adventsmarkt. (www.coswigonline/veranstaltungen). Dies alles braucht 
neben großem Engagement und Herzblut auch finanzielle Mittel.

Wir bitten Sie deshalb, erneut in Erwägung zu ziehen, das Kulturbudget von Coswig (Anhalt) zu unterstützen. Sollte Ihnen das 
möglich sein, so nutzen Sie bitte diese Bankverbindung:

Stadt Coswig (Anhalt)
Volksbank Dessau-Anhalt eG
BIC: GENODEF1DS1
IBAN: DE32 8009 3574 0105 0466 61
Zweck: Unterstützung Kulturbudget 2024

Selbstverständlich erstellen wir Ihnen umgehend eine Spendenbescheinigung der Stadt Coswig (Anhalt).

Für mögliche Rückfragen dazu oder das Vorstellen eigener Ideen stehen wir Ihnen gern im Amt für Bildung,  
Kultur und Soziales während der Sprechzeiten zur Verfügung. Oder Sie nutzen die Kontaktdaten:

Manuela Schulze, Sachbearbeiterin Kultur und Tourismus,
Tel. 034903 610 165, m.schulze@coswig-anhalt.de

Veranstaltungen

Vorläufige Veranstaltungsübersicht in der Stadt Coswig (Anhalt)

Datum Veranstaltung
02.03.2024 Stadtmasters Volleyball
03.03.2024 Stadtmasters Fußball
07.03.2024 Internationaler Frauentag in der Stadtbibliothek
10.03.2024 Stadtmasters Schach
18.03.2024 Lesestunde mit heiteren Erzählungen in Zieko
20.03.2024 Vorbereitungstreffen zum Vereinsfest
22. - 23.03.2024 Regiokomm Berufsfindungsmesse
06.04.2024 Regionalmarkt Frühling
14.04.2024 Stadtmasters Dart
20.04.2024 Stadtmasters Badminton
27.04.2024 Stadtmasters Pétanque (Boule)
01.06.2024 Tag der offenen Tür der Ortsfeuerwehr Coswig (Anhalt)
14. - 16.06.2024 700 Jahre Klieken (EIN-Klieken e.V.)
19.06.2024 Seniorentag
10.08.2024 Dorffest Buko
24. - 25.08.2024 800 Jahre Pülzig
30.08. – 01.09.2024 Rock around Barock + Fest „VEREINt CoSwig (Anhalt) erLEBEN“
07.09.2024 Lesenacht
08.09.2024 Tag des offenen Denkmals
28.09.2024 Regionalmarkt Herbst
12. - 13.10.2024 Flakupa
09.11.2024 Martinstagumzug
15.12.2024 Adventsmarkt auf dem Marktplatz
20. - 22.06.2025 Fest „VEREINt CoSwig (Anhalt) erLEBEN“

weitere Informationen auf www.coswigonline.de/veranstaltungskalender
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Vereine und Parteien

Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Klieken/Buro
Die diesjährige Mitgliederversammlung der Jagdgenossen-
schaft Klieken/Buro findet am Donnerstag, den 21.03.2024, 
im Hotel „Waldschlösschen“ Klieken statt. Die Versammlung 
beginnt um 18.00 Uhr. Alle Jagdgenossinnen und -genossen 
sowie alle Jagdpächter sind dazu herzlichst eingeladen.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht der Kassenverwalterin
4. Bericht der Revisionskommission
5. Entlastung des Vorstandes, der Kassenverwalterin und der 

Revisionskommission
6. Bericht der Jäger
7. Wahl der Revisionskommission
8. Diskussion und Beschlussfassung zur Pachtvertragsver-

längerung Jagdbogen Buro
9. Schlusswort und gemeinsames Abendessen

Der Vorstand

Mitgliederversammlung  
der Jagdgenossenschaft Serno
Die Jagdgenossenschaft Serno lädt zur Jahreshauptversamm-
lung am 23.03.2024 um 19:00 Uhr im Sportlerheim Serno ein.
Alle Mitglieder sind hierzu herzlich eingeladen.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung und Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie 

der Beschlussfähigkeit der Versammlung.
3. Jahresbericht des Vorstandes
4. Bericht der Kasse
5. Bericht Kassenprüfer
6. Entlastung Vorstand
7. Verschiedenes / Anregungen / Fragen
8. Schlussrat und gemütliches Beisammensein

Hinweis:
Es wird darum gebeten, bei Veränderung der Eigentums- und 
Besitzverhältnisse dem Jagdvorstand eine Mitteilung zukom-
men zu lassen.

Jagdgenossenschaft Serno
- Der Vorstand -

Mitgliederversammlung Gartenanlage  
Neumühle
Zu unserer Mitgliederversammlung am 07.04.2024 09:30 Uhr 
in unserem Vereinsheim laden wir alle Gartenmitglieder der 
Gartenanlage Neumühle herzlich ein.

Der Vorstand

Naturpark Fläming / Sachsen-Anhalt

wittich.de

Der richtige Klick führt Sie zu LINUS WITTICH!
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Vorschau auf den April und Juni 2024

„Salzkristall und Blütenzauber“   (Halbtagesfahrt)
Von April bis Oktober begrüßt die Solestadt Bad Dürrenberg zur 
5. Landesgartenschau in Sachsen Anhalt ihre Gäste. Die Be-
sucherinnen und Besucher werden im historischen Kurpark an 
der Saale romantische Gartenträume erleben, in unterschied-
lichen Epochen der europäischen Geschichte eintauchen und 
die wohltuende, heilende Salzluft genießen können.
Verantwortlich für dir salzige Luft ist das längste noch in Funk-
tion befindliche Gradierwerk Europas, ein imposantes Bauwerk 
von 636 Meter Länge und 12 Metern Höhe. Atmen Sie ruhig 
kräftig ein!
Termin: Freitag, den 26. April 2024

Fahrt ins Blaue   (Tagesfahrt)
Früh, wenn alles noch schläft, starten wir mit den Bus Richtung 
…?
Wir freuen uns auf Sie, wenn es wieder heißt: Wohin soll denn 
die Reise geh‘n, wohin, sag wohin ja wohin? Mehr verraten wir 
Ihnen nicht.
Termin: Donnerstag, den 20. Juni 2024

Anmeldungen und Informationen auch telefonisch mög-
lich!

Kontakte:

Leiterin: Marion Hausmann
Tel.: 034903 52023
E-Mail: aussenstelle.coswig@drk-wittenberg.de
Verwaltung: Jacqueline Döhring
Tel.: 034903 52024
E-Mail: verwaltung.coswig@drk-wittenberg.de
Reisen: Anke Kappel
034903 52021
E-Mail: reisen.coswig@drk-wittenberg.de
Seniorentreff:
Tel.: 034903 52027

Die Erste-Hilfe-Kurse finden an allen Ausbildungsstandorten 
(Wittenberg, Jessen, Gräfenhainichen und Coswig) statt.
Barzahler bitte die Gebühr passend mitbringen.
Anfragen von Firmen für Komplettkurse bitte direkt per Mail an:
ausbildung.wb@drk-wittenberg.de
Direktkontakt Frau Schröder
03491 465119
03491 402493
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Wittenberg e. V.
Am Alten Bahnhof 11

Sozialstation Zerbst/Bereich Coswig/Anhalt

So erreichen Sie den Pflegedienst des DRK in der Eisenbahn-
straße 24:
Telefon: 034903 589825
Fax: 034903 589826
E-Mail: sozialstation.bereich.coswig@drk-wittenberg.de

Die DRK-Begegnungsstätte Coswig  
informiert

Am 9. und 10. April 2024 finden wieder unsere  
beliebten Mal-Workshops statt

Bilder malen ist ganz einfach –
man muss nur wissen, wie man anfängt.

Kinder können malen, ganz einfach so. Sie denken nicht darü-
ber nach, sondern nehmen sich, was sie gerade finden. Je älter 
man wird, um so größer wird die Hürde, um einfach drauflos 
zu malen. Warum? Weil Malen eine Sache des Kopfes ist. Viele 
Anfänger glauben, dass es ihre Hand sei, die nicht macht, was 
sie wollen. So ist es jedoch nicht. Können Sie Ihren Namen 
schreiben? Dann kann Ihre Hand alles, was zum Malen nötig 
ist. Malen ist eine Sache des Kopfes.
In einer Pause gibt es bei Erfrischungen die Gelegenheit zum 
Plaudern.
Seien Sie einfach bereit!
Anmeldung unter: DRK Coswig, Tel.: 034903 5200

Spezielle Angebote der Woche  
vom 04.03. bis 07.03.2024

Montag, 04.03.24
14.00 Uhr Treffen der Brett- und Kartenspieler
Dienstag, 05.03.24

Wellnesszeit: abschalten und genießen!
Abfahrt 09.00 Uhr Besuch der Salz Oase Roßlau
14.00 – 16.00 Uhr Nähen unter Anleitung

Wir zeigen Ihnen, wie genäht wird und 
nehmen auch Änderungen entgegen

14.00 – 16.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
18.30 Uhr Hatha-Yoga in Cobbelsdorf
Mittwoch, 06.03.24
09.30 Uhr „Töpfern“ unter Anleitung von Frau 

Paasch
14:00 – 16:00 Uhr Zeit für Gespräche und Hilfe bei Formula-

ren sowie Anträgen für ALLE
19.30 Uhr Hatha-Yoga-Kurs in Coswig
Donnerstag, 07.03.24
10.00 – 12.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
Freitag, 08.03.24

Machen Sie mit uns einen Ausflug zum 
Frauentag

Spezielle Angebote der Woche 
 vom 11.03. bis 15.03.2023

Montag, 11.03.24
14.00 Uhr Treffen der Brett- und Kartenspieler
18.15 Uhr Hatha-Yoga in Cobbelsdorf
Dienstag, 12.03.24
14.00 – 16.00 Uhr Nähen unter Anleitung

Wir zeigen Ihnen, wie genäht wird oder 
nehmen auch Änderungen entgegen

14.00 – 16.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
18.30 Uhr Hatha-Yoga in Cobbelsdorf
Mittwoch, 13.03.24
14:00 – 16:00 Uhr Zeit für Gespräche und Hilfe bei Formula-

ren sowie Anträgen für ALLE
14.30 Uhr „Modenschau“ Entdecken Sie die neue 

Frühjahr-Sommerkollektion 2024
19.30 Uhr Hatha-Yoga-Kurs in Coswig
Donnerstag, 14.03.24
10.00 – 12.00 Uhr Das Kleider-Atelier ist für Sie geöffnet
Freitag, 15.03.24
09.30 Uhr „Krabbelgruppe“ Treffpunkt für Müt-

ter, Väter und Familien mit Babys ab der 
6. Lebenswoche. Singen, Spielen, Kon-
takte knüpfen
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Veranstaltungsplan Stadtverband 
der Arbeiterwohlfahrt Coswig e.V.
Begegnungsstätte Elbstr. 1, 06869 Coswig
Tel. 034903 31355

Monat März 2024

Montags Kaffeekränzchen
Mittwochs Spielnachmittag
Donnerstags Klöppeln
Am Freitag, dem 08.03.2024 laden wir zum Frauentagsfrüh-
stück ein, Beginn: 9.00 Uhr

Ab 5. März findet ein Kurs „Autogenes Training“ mit Frau Loh-
mann jeweils um 18.00 Uhr statt.

Wir bitten um Anmeldung zu allen Veranstaltungen. Unsere Rei-
sen sind auch für Personen geeignet, die nicht so gut zu Fuß 
sind.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

Michalke

„Autogenem Training“ und Klang

Kursangebot der Krankenkassen

Erlernen Sie in 8 Doppelstunden das „Autogene Training“ eine 
Entspannungsmethode, die Ihnen umfassende körperliche und 
geistige Erholung verschafft. Während der Entspannung kom-
men Klangschalen zum Einsatz.

Veranstaltungsort: Arbeiterwohlfahrt Coswig, Elbstraße 1
Veranstaltungs-
beginn: 5. März 2024, 

8 x jeweils dienstags 
von 18.30 bis 19.45 Uhr

Kursgebühr: 100,00 €
Kursleiterin: Edith Lohmann Dipl.-Sozialpädagogin 

(FH)
Der Kurs ist für alle Altersklassen geeignet, die Entspannung 
kann im Sitzen oder Liegen durchgeführt werden.
Die Kosten des Kurses werden bis zu 90% von Ihrer Kranken-
kasse zurückerstattet!

Anmeldung und Information ab sofort AWO Coswig:
Renate Michalke Telefon: 034903 31355 oder
Edith Lohmann Telefon: 015170056637
E-Mail: edith.lohmann@t-online.de

Verkehrssicherheit in Buro
Am Montag, den 04.03.2024 führt der ADAC Niedersach-
sen/Sachsen-Anhalt seine nächste Verkehrsteilnehmer-
schulung durch.
Begonnen wird 16 Uhr in dem Gemeinderaum, Buroer 
Hauptstraße 24b.

Das Ziel dieser Veranstaltung ist es 
„Sicher Mobil“ zu bleiben, denn Un-
sicherheiten im Straßenverkehr führen 
zu Fehlern und Risiken.

Autofahren soll Spaß machen!

Fragen zur Vorfahrt, Geschwindigkei-
ten und Kreuzungen werden vom Fahr-
lehrer Klaus Lohmann in einer lockeren 
Gesprächsrunde erläutert.

Wie immer ist die Veranstaltung kostenlos.

Folgeveranstaltungen sind geplant.
Weitere Informationen gerne unter 0177 6873725

Klaus Lohmann

Buchen Sie 

Ihren Ostergruß!

Anzeigen | Beilagenverteilung | Drucksachen  www.wittich.de

Ihre Medienberaterin vor Ort

Sarina Grütz berät Sie gerne.
0171 4144035 | s.gruetz@wittich-herzberg.de

Elbe-Fläming-Kurier

- Herausgeber: Stadtverwaltung Coswig (Anhalt), Am Markt 1, 
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Sportnachrichten

Info: Fabian Eisenberger | 034903 62935  | mail: blau-rot-coswig@web.de

Jugend | Senioren
Info: Norman Lüdecke | 0178-7591354 |
mail: blau-rot-coswig@web.de

Senioren
Info: Rosemarie Gütting
mail: blau-rot-coswig@web.de

F u ß b a l l Heimspielansetzungen

02.03.2024 14:00 Uhr 1. Männer Landesklasse 5 SV Blau-Rot Coswig Dessauer SV 97

09.03.2024 09:30 Uhr E-Jugend Kreisliga SV Blau-Rot Coswig SC Vorfläming Nedlitz
09.03.2024 10:00 Uhr C-Jugend Kreisliga SV Blau-Rot Coswig SG Kemberg/Pratau
09.03.2024 09:30 Uhr D-Jugend Kreisliga SV Blau-Rot Coswig SV Dessau 05/Kochstedt II
09.03.2024 12:30 Uhr 2. Männer Kreisliga SV Blau-Rot Coswig II SG B/W Nudersdorf II
09.03.2024 14:00 Uhr 1. Männer Landesklasse 5 SV Blau-Rot Coswig FC Vic. Wittenberg

10.03.2024 13:00 Uhr A-Jugend Landesliga SV Blau-Rot Coswig/Waldersee VfB Görzig

Minis 5-8 | Jugend 9-18 | Senioren | Alte Herren
Info + Ansprechpartner: www.brcoswig.de | mail: blau-rot-coswig@web.de

09.03.2024 12:00 Uhr Sachsen-Anhalt-Liga MJC SV Blau-Rot Coswig BSV 93 Magdeburg. II
10.03.2024 14:00 Uhr Anhalt-Süd-Liga WJB JSpG Coswig-Gräfenhainichen - HSG Sangerh.-Querf. 
(in SH Gräfenhainichen) 

Zwerge 2-4 | Minis 5-8 | Jugend 9-18 | Senioren | Volleyball-Damen | Alte Herren Fußballtennis, 
Info: www.coswig-handball.de | mail: blau-rot-coswig@web.de

Info:  Markus Hänelt 034903-593131 
Heiko Paasch    0173-6909936 

mail: blau-rot-coswig@web.de

Info: Wolfgang Maly | 034903-63661 |
mail: blau-rot-coswig@web.de

in Vorbereitung

Jugend | Senioren
Info: Markus Hänelt 034903-593131

Heiko Paasch    0173-6909936 
mail: blau-rot-coswig@web.de

Jugend | Senioren
Info: Markus Hänelt 034903-593131

Heiko Paasch    0173-6909936 
mail: blau-rot-coswig@web.de

Senioren
Info: Lucy Schüler | Dr. Joachim Jeschke 
mail: blau-rot-coswig@web.de

Die Blau-Rote Sportgemeinde feierte am 10.02. 
mit der Irish Beats Dance Company Berlin und
den Black White Cheerleaders aus Dessau eine
tolle Blau-Rote-Nacht. Vielen Dank an alle
helfenden Hände!
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Zum Jubiläum Hannover 96 
 

In diesem Jahr findet bereits zum 10. Mal ein Fußballcamp auf dem Lerchenfeld in Coswig 
bei den Blau- Roten statt. 

Am Wochenende vom 24.05.- 26.05.2024 habt ihr die Möglichkeit euer Können unter 
Beweis zu stellen, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und sich mit anderen 
Teilnehmern in abwechslungsreichen Trainingseinheiten zu messen. 

Auf dich warten: 

- 4 abwechslungsreiche Trainingseinheiten 
- Trainingsausrüstung von 96- Talents+ Friends (Fußballtrikot, Hose, Stutzen, 

Trinkflasche und Turnbeutel) 
- Getränke während des Trainings 
- 1 leckeres Mittagessen 
- Siegerehrung am letzten Veranstaltungstag 
- Teilnahmeurkunde mit Foto 
- Erinnerungsmedaille 
- Exklusiver Ticketgutschein für ein 96- Heimspiel (Kat. 2) 
- Professionelle Teilnehmerfotos (Region Hannover) 
- 20%- Gutschein für den 96- Fanshop 

Hinweis: 

- Es wird keine Übernachtung angeboten 
- Eine Abmeldung/ Stornierung muss schriftlich an fussballschule@hannover96.de 

erfolgen. 
- Teilnahmegebühr 118,96€ 

Also worauf wartest du? 

Du bist zwischen 6 und 14 Jahre alt und hast Lust auf eine unvergessliche Fußballzeit? 

Dann schau doch einfach mal für mehr Informationen unter folgendem Link vorbei oder 
auf der Homepage des SV Blau- Rot Coswig und melde dich am besten gleich an! 

www.fussballschule.hannover96.de 

www.brcoswig.de  
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12.03.2024, Dienstag
08.00 Uhr Gottesdienst

Eine gesunde und frohe Zeit wünscht

K. Hoffmann

Kirchliche Nachrichten

Ev. Regionalpfarramt Coswig-Zieko

Gottesdienste

Fr., 01.03. 19:00 Uhr Zieko Gottesdienst 
zum Weltgebetstag

19:00 Uhr Coswig Gottesdienst 
zum Weltgebetstag

So., 03.03. 09:00 Uhr Griebo Gottesdienst
10:30 Uhr Pülzig Gottesdienst

So., 10.03. 09:00 Uhr Coswig Gottesdienst
10:30 Uhr Luko Gottesdienst
10:30 Uhr Zieko Abschluss Gottesdienst der 

Konfifreizeit
Do., 14.3. 09:30 Uhr Coswig Andacht im Seniorenwohn-

park

Termine

Do., 29.02. 16:30 Uhr Zieko Konfitüre 7. Klasse
Fr., 01.03. 19:00 Uhr Coswig Gottesdienst und Abendes-

sen zum Weltgebetstag
19:00 Uhr Zieko Gottesdienst und Abendes-

sen zum Weltgebetstag
Sa., 02.03. 09:30 Uhr Buro KidsClub
Mi., 06.03. 14:00 Uhr Coswig Gemeindenachmittag
Do., 07.03. 14:00 Uhr Düben Gemeindenachmittag
Fr., 08.03.- 
So., 10.3.

Zieko Konfifreizeit

Mo., 11.03. 14:30 Uhr Griebo Gemeindenachmittag
Di., 12.03. 14:30 Uhr Senst Gemeindenachmittag

16:30 Uhr Zieko Konfitüre 8. Klasse
Mi., 13.03. 15:00 Uhr Zieko Gemeindenachmittag
Do., 14.03. 14:30 Uhr Buro Gemeindenachmittag

16:30 Uhr Zieko Konfitüre 7. Klasse
So., 17.03. 17:00 Uhr Coswig Konzert am Lutherweg für 

Zwei Wald- und Alphörner 
und Orgel

Anschrift, Öffnungszeiten und Ansprechpartnerinnen
Ev. Regionalpfarramt Coswig-Zieko
Schlossstraße 58, 06869 Coswig/Anhalt
Pfarrerin Adam, Telefon: 034903 489152
E-Mail: swantje.adam@kircheanhalt.de
Verwaltung des Regionalpfarramtes
Dienstag: 11.00 - 13.30 Uhr und 14.30 - 16.00 Uhr

und nach Vereinbarung
Helma Mühlmann; Telefon: 034903 496159
E-Mail: helma.muehlmann@kircheanhalt.de
Kirchenbüro Coswig
Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr
Angela Frenzel; Telefon: 034903 62938
E-Mail: st_nicolai@web.de oder angela.frenzel@kircheanhalt.de
Kirchenbüro Zieko
Ev. Hoffnungsgemeinde Zieko, Dorfstr. 2, 06869 Coswig/Anhalt
Donnerstag: 10.00 - 16.00 Uhr und nach Vereinbarung
Helma Mühlmann, Telefon: 034903 62645
E-Mail: buero@hoffnungsgemeinde-zieko.de oder siehe oben

Katholische Gemeinde St. Michael

03.03.2024, Sonntag
09.00 Uhr Hl. Messe
05.03.2024, Dienstag
08.00 Uhr Gottesdienst
10.03.2024, Sonntag
09.00 Uhr Hl. Messe

Anzeige(n)


